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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 WIEN 

Die Abgeordneten Dipl.-Vw. Dr. LAa~ und Kollegen richteten am 

9. 11. 1989 unter Zl. 45l6/J-NR/1989 an mich eine schriftliche 

Anfrage betreffend das Abkommen zwischen der Republik österreich und 

der Italienischen Republik im Zusammenhang mit dem Plöckenstraßen­
tunnel, welche folgenden Wortlaut hat: 

"I) Werden Sie das Abkommen zwischen der Republik österreich und der 

Italienischen Republik im Zusammenhang mit dem Plöckenstraßen­

tunnel dem Ministerrat zur Beschlußfassung vorlegen? 

2) Wenn nein, welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um das auf 

Beamtenebene paraphierte Abkommen zwischen der Republik Öster­

reich und der Italienischen Republik im Zusammenhang mit dem 

Plöckenbasistunnel rückgangig zu machen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1.: Nein~ 
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Zu 2.: 

- 2 -

Mit der paraphierung eines Abkommens sind keinerlei Rechts­

wirkungen verbunden, wenn eine Unterzeichnung und nach­

folgende Ratifikation des Vertrages vorgesehen sind. Eine 

Bin:lung österreichs an das Abkommen träte erst mit 

Austausch der Ratifikationsurkunden zwischen den Vertrags­

parteien ein, wobei vor Ratifikation die Genehmigung des 

Nationalrates nach Art. 50 Abs. 1 B-VG erforderlich wäre. 

Die Paraphierung dient lediglich zur Festlegung des 

authentischen Textes. Eine Rückgängigmachung der 

Paraphierung ist daher nicht erforderlich. 

TIn übrigen habe ich die italienische Regierung in Kenntnis 

gesetzt, daß von österreichischer Seite der Bau des Plöcken­

tunnels nicht weiter verfolgt wird. 

für heiten 
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